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Haft und der Erfordernisse ihrer Behandlung sind im Unter- 
suchungshaftvollzug des MfS verwirklicht* (Vgl. Artikel 9, 
Standard-Minimalregeln)

Wie die Praxis beweist, werden in den Untersuchungshaftan
stalten der Linie XIV die effektivsten Resultate in der 
Unterbringung und sicheren Verwahrung Verhafteter dort er
reicht, wo ein intensiver Informationsaustausch zwischen 
den Leitern der Diensteinheiten der Linie XIV und IX so
wie dem Medizinischen Dienst erfolgt, die Hinweise der 
Leiter im jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungsbereich 
Beachtung finden und die operativen Interessen des Unter
suchungsorgans durch operative Beweglichkeit und schöpferi
sche Durchsetzung der dienstlichen Bestimmungen und Weisun
gen beim Vollzug der Untersuchungshaft maximale Unterstüt
zung erfahren.
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Diesem Grundsatz hat auch die operative Dienstdurchführung 
aller in einer Untersuchungshaftanstalt des MfS tätigen 
Mitarbeiter zu entsprechen. Die Zielstellungen der si
cheren Verwahrung Verhafteter in allen Etappen des 
Strafverfahrens zu sichern, erfordert deshalb von den 
Mitarbeitern der Linie XIV in immer stärkerem Maße die Be
fähigung, die Persönlichkeitseigenschaften der Verhafteten 
aufmerksam zu studieren, präzise wahrzunehmen und gedank
lich zu verarbeiten. Die Gesamtheit operativer Erfah
rungen bei der Verwirklichung der Untersuchungshaft, die 
Auswertung und Verallgemeinerung der Erkenntnisse und 
Schlußfolgerungen sowohl aus positiven Beispielen als auch 
aus Vorkommnissen und anderen negativen Erscheinungen des
UntersuchungshaftVollzuges, die operativ-fachliche Befähi-

£gung der Mitarbeiter, insbesondere durch Vermittluna wis- St/*#a S /e r  s l e (
senschaftlicher Erkenntnisse der politisch-operativen Psy- Aaii
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